
Staatsvertrag vom 6. Dezember 1856 mit dem Grossherzogtum Baden betreffend die 
gegenseitigen Bedingungen über Freizügigkeit und weitere nachbarliche Verhältnisse 
 
 
Art. 6. Sollte unter denjenigen, welche auf die gleiche Verlassenschaft Anspruch machen, 
über die Erbsberechtigung Streit entstehen, so wird nach den Gesetzen und durch die Gerichte 
desjenigen Landes entschieden werden, in welchem das Eigentum sich befindet. 
 Liegt der Nachlass in beiden Staaten, so sind die Behörden desjenigen Staates kompetent, 
dem der Erblasser bürgerrechtlich angehört, oder in welchem er zur Zeit des Todes wohnte, 
wenn er nicht Bürger eines der kontrahierenden Staates war. 
 
 
 


